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1. Fragestellung 

Dieser Sachstand befasst sich mit der Frage, welchen Regularien die Einfuhr von Rüstungsgütern 
in Deutschland unterliegt und ob die Einfuhr aus bestimmten Ländern untersagt ist. Die behördli-
chen Zuständigkeiten für Kontrolle sind Teil der folgenden Darstellung. 

2. Außenwirtschaftsgesetz (AWG)  

2.1. Einfuhrfreiheit  

Die Einfuhr von Rüstungsgütern nach Deutschland ist rechtlich als Einfuhr nach § 2 Abs. 11 des 
Außenwirtschaftsgesetzes (AWG)1 einzuordnen. Die Vorschrift lautet wie folgt: 

  „Einfuhr ist 

1. die Lieferung von Waren aus Drittländern in das Inland und 

2. die Übertragung von Software oder Technologie einschließlich ihrer Bereitstellung auf 
elektronischem Weg für natürliche und juristische Personen im Inland. […]“ 

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 AWG sind alle Importe grundsätzlich uneingeschränkt und frei möglich 
(Einfuhrfreiheit). Einschränkungen können sich aus dem AWG und darauf basierenden Rechts-
verordnungen (§ 1 Abs. 1 S. 2 AWG), weiteren Gesetzen und Verordnungen oder völker- und uni-
onsrechtlichen Vorschriften (§ 1 Abs. 2 AWG) ergeben. Beschränkungen der Einfuhrfreiheit im 
Sinne von § 1 Abs. 2 AWG enthält beispielsweise das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 
(Kriegswaffenkontrollgesetz, KrWaffKontrG)2 (dazu Abschnitt 4.). 

2.2. Beschränkungen 

Gemäß § 4 Abs. 1 AWG können Rechtsgeschäfte und Handlungen des Außenwirtschaftsverkehrs 
durch Rechtsverordnung beschränkt oder mit Handlungspflichten versehen werden, um 

„1. die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleis-
ten, 

 2. eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten, 

 3. eine erhebliche Störung der auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
zu verhüten, 

 4. die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union zu gewährleisten, 

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/; eine englische Übersetzung ist abrufbar unter: https://www.ge-
setze-im-internet.de/englisch_awg/englisch_awg.html. Sie berücksichtigt noch die Änderungen des Gesetzes 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022.  

2 https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awg/englisch_awg.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awg/englisch_awg.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 159/24 

Seite 5 

 4a. die öffentliche Ordnung oder Sicherheit in Bezug auf Projekte oder Programme von Uni-
onsinteresse im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/452[3] des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der Union (ABl. L 79 I vom 21.3.2019, S. 1) zu gewähr-
leisten oder 

 5. einer Gefährdung der Deckung des lebenswichtigen Bedarfs im Inland oder in Teilen des 
Inlands entgegenzuwirken und dadurch im Einklang mit Artikel 36 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union[4] die Gesundheit und das Leben von Menschen zu schüt-
zen.“ 

Dies gilt gemäß § 5 Abs. 1 AWG insbesondere „für Rechtsgeschäfte oder Handlungen in Bezug 
auf Waffen, Munition und sonstige Rüstungsgüter sowie Güter für die Entwicklung, Herstellung 
oder den Einsatz von Waffen, Munition und Rüstungsgütern […]“ und für „Güter, die zur Durch-
führung militärischer Aktionen bestimmt sind“. 

Eine solche Rechtsverordnung erlässt die Bundesregierung (§ 12 Abs. 1 S. 1 AWG).  

Nach § 4 Abs. 2 AWG können durch Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte und Handlungen be-
schränkt oder Handlungspflichten auch angeordnet werden, um 

„1. Beschlüsse des Rates der Europäischen Union über wirtschaftliche Sanktionsmaßnah-
men im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik umzusetzen, 

2. Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchzuführen, die in un-
mittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Union zur Durchführung wirtschaftli-
cher Sanktionsmaßnahmen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
vorgesehen sind, 

3. Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen umzusetzen oder 

4. zwischenstaatliche Vereinbarungen umzusetzen, denen die gesetzgebenden Körper-
schaften in der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt haben.“ 

Eine solcher Rechtsverordnung erlässt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz5 
im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Finanzen (§ 12 
Abs. 1 S. 2 AWG).  

Beschränkungen des Außenwirtschaftsverkehrs und Handlungspflichten können auch als Einzel-
eingriff durch Verwaltungsakt angeordnet werden, wenn die in § 4 Abs. 1 AWG, auch in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 2, genannten Rechtsgüter (s. o.) im Einzelfall gefährdet sind (§ 6 Abs. 1 S. 1 

 

3 Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R0452-20211223. 

4 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02016ME/TXT-20240901. 

5 Der Gesetzeswortlaut enthält noch die ehemalige Bezeichnung „Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R0452-20211223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R0452-20211223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02016ME%2FTXT-20240901
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AWG). Die Verfügung erlässt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Finanzen (§ 13 
Abs. 2 Nr. 2a AWG). Soweit für Verwaltungsakte nach dem AWG keine Behörde nach § 13 Abs. 2 
AWG zuständig ist, greift im Außenwirtschaftsrecht nach § 13 Abs. 1 AWG die Auffangzustän-
digkeit des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).6 

3. Länderembargos nach der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)  

Die Außenwirtschaftsverordnung (AWV)7 gestaltet das AWG näher aus. Sie enthält unter ande-
rem Regelungen zu Einfuhr- und Ausfuhrverboten. Nach § 77 AWV dürfen Waffen, Munition 
und Rüstungsmaterialien nach Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste8 aus den folgenden Embar-
goländern nicht nach Deutschland eingeführt werden, unabhängig davon, ob die Güter ihren Ur-
sprung in diesen Ländern haben: 

– Demokratische Volksrepublik Korea, 

– Iran, 

– Libyen, 

– Syrien und 

– Russland. 

In Bezug auf Russland gelten nach § 77 Abs. 4 AWV Ausnahmen für Ersatzteile für die Wartung 
und Sicherung von Kapazitäten innerhalb der EU sowie bestimmte Lieferungen für die Erfüllung 
von Verträgen und von bestimmtem Treibstoff (Hydrazin) für die Raumfahrt.  

§ 77 AWV beruht auf einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und entspre-
chenden GASP-Beschlüssen.9 Der vorsätzliche oder leichtfertige10 Verstoß ist mit Strafe bedroht 
(§ 80 Abs. 1 Nr. 3 AWV i. V. m. § 17 Abs. 1, Abs. 2 bis 5 AWG). Die Staatsanwaltschaft kann die 
Ermittlung den Zollbehörden übertragen (§ 21 AWG).  

 

6 https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html; vgl. zu den vielfältigen Zuständigkeiten Mehle, in: Nomos-BR, 
Außenwirtschaftsgesetz, 1. Aufl. 2022, § 13, Rn. 2 ff. 

7 Außenwirtschaftsverordnung, https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/; eine englische Übersetzung ist 
abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awv/index.html. Sie berücksichtigt noch die Än-
derungen durch die Verordnung vom 25. April 2022. 

8 Ausfuhrliste als Anlage 1 AL zur Außenwirtschaftsverordnung, https://www.gesetze-im-inter-
net.de/awv_2013/anlage_1.html. Teil I Abschnitt A, https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/an-
lage_1.html#:~:text=mit%20G%20gekennzeichnet.-,TEIL%20I,-A.  

9 BT-Drs. 17/14624 vom 23. August 2013, Verordnung der Bundesregierung, Außenwirtschaftsverordnung, Zu 
§ 77, S. 129, https://dserver.bundestag.de/btd/17/146/1714624.pdf. 

10 Leichtfertig handelt, wer die gebotene Sorgfalt – im Vergleich zur bloßen Fahrlässigkeit – in wesentlich gestei-
gertem Maße außer Acht lässt. 

https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awv/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/anlage_1.html#%3A~%3Atext%3Dmit%20G%20gekennzeichnet.-%2CTEIL%20I%2C-A
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/anlage_1.html#%3A~%3Atext%3Dmit%20G%20gekennzeichnet.-%2CTEIL%20I%2C-A
https://dserver.bundestag.de/btd/17/146/1714624.pdf
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4. Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG) 

4.1. „Kriegswaffe“ 

Welche Güter als „Kriegswaffen“ dem KrWaffKontrG unterliegen, ergibt sich aus der sogenannten 
Kriegswaffenliste (Teil A und B) im Anhang des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 KrWaffKontrG). Um durch 
Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates in die Liste aufgenommen zu 
werden, müssen sie „geeignet“ sein, „allein, in Verbindung miteinander oder mit anderen Gegen-
ständen, Stoffen oder Organismen Zerstörungen oder Schäden an Personen oder Sachen zu verur-
sachen und als Mittel der Gewaltanwendung bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 
Staaten zu dienen“ (§ 1 Abs. 2 KrWaffKontrG). Der Zoll fasst die Art von Waffen, die als Kriegs-
waffen gelten, wie folgt zusammen: 

„Zu diesen Waffen gehören Atomwaffen, biologische Waffen (z.B. Bakterien oder tierpathogene 
Erreger), chemische Waffen (z.B. Schwefellost) sowie sonstige Kriegswaffen, wie z.B. Kampfflug-
zeuge oder Rohrwaffen.“11 

4.2. Genehmigungserfordernis 

§ 2 Abs. 2 KrWaffKontrG12 regelt das Genehmigungserfordernis beim Erwerb von Kriegswaffen: 

  „Wer die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen von einem anderen erwerben oder einem an-
deren überlassen will, bedarf der Genehmigung.“13 

Zusätzlich bedarf auch die Einfuhr als Beförderung einer Genehmigung (§ 3 Abs. 3 KrWaff-
KontrG): 

  „Kriegswaffen dürfen nur eingeführt, ausgeführt oder durch das Bundesgebiet durchgeführt 
werden, wenn die hierzu erforderliche Beförderung im Sinne des Absatzes 1 oder 2 geneh-
migt ist oder hierzu eine Allgemeine Genehmigung gemäß Absatz 4 erteilt wurde.“ 

Auf diese Genehmigungen besteht kein Anspruch (§ 6 Abs. 1 KrWaffKontrG). § 6 Abs. 2 und 3 
KrWaffKontrG enthält Versagungsgründe, entweder als Ermessenstatbestand („kann versagt wer-
den“) oder zwingender Natur („ist zu versagen“). Die Voraussetzungen einer Allgemeinen Geneh-
migung (d. h. durch Rechtsverordnung) für einerseits Erwerb und andererseits Einfuhr sind in § 8 
und § 3 Abs. 4 KrWaffKontrG geregelt. 

 

11 https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkun-
gen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html. 

12 https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/index.html. 

13 Hervorhebungen durch Verf. 

https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkungen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkungen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/index.html
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4.3. Zuständigkeiten 

4.3.1. Genehmigung 

Nach § 11 Abs. 1 KrWaffKontrG ist die Bundesregierung für die Genehmigungserteilung zustän-
dig. Dabei hat sie die Zuständigkeit für bestimmte Fachbereiche mittels Verordnung nach § 11 
Abs. 2 und 3 KrWaffKontrG gemäß § 1 der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Kontrolle von Kriegswaffen (DVO/KrWaffKontrG)14 auf die entsprechenden Ministerien über-
tragen: 

  „Die Befugnis zur Erteilung und zum Widerruf der Genehmigung in den Fällen der §§ 2, 3 
Abs. 1 und 2 und des § 4a des Gesetzes wird 

  1. für den Bereich der Bundeswehr auf das Bundesministerium für Verteidigung, 

  2. für den Bereich des Zollgrenzdienstes auf das Bundesministerium der Finanzen, 

  3. für den Bereich der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zuständigen Be-
hörden oder Dienststellen sowie der Behörden des Strafvollzugs auf das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat, 

  4. für alle übrigen Bereiche auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

  übertragen. 

  (2) Die Befugnis zur Erteilung und zum Widerruf der Genehmigung in den Fällen des § 4 
Abs. 1 des Gesetzes wird auf das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
übertragen. Es übt seine Befugnis im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt aus.“ 

Nach § 11 Abs. 5 KrWaffKontrG kann der Verfassungsschutz bei der Prüfung der Zuverlässigkeit 
des Antragstellers gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 KrWaffKontrG herangezogen werden. 

4.3.2. Überwachung der Genehmigungen 

Die Überwachung der mit einer Genehmigung einhergehenden Pflichten (§ 12 KrWaffKontrG) 
übernimmt das BAFA. Das BMWK hat seine Zuständigkeit hierfür nach § 14 Abs. 8 KrWaff-
KontrG i. V. m. § 2 der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen (DVO/KrWaffKontrG) auf das BAFA übertragen. Die Überwachung findet u. a. 
durch Betriebsprüfungen vor Ort, die Prüfung der Kriegswaffenbücher und dazugehöriger Belege 
sowie die Prüfung der Sicherheitsvorkehrungen gegen ein Abhandenkommen und unbefugte Ver-
wendung der Kriegswaffen statt.15 

 

14 https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrgdv_1/index.html. 

15 BAFA, Kriegswaffenkontrolle, https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Kriegswaffenkontrolle/kriegswaffen-
kontrolle_node.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrgdv_1/index.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Kriegswaffenkontrolle/kriegswaffenkontrolle_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Kriegswaffenkontrolle/kriegswaffenkontrolle_node.html
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4.3.3. Überwachung der Einfuhr 

Die Zollverwaltung16 ist gemäß § 14 Abs. 1 KrWaffKontrG für die Überwachung der Einfuhr von 
Kriegswaffen zuständig.  

*** 

 

 

16 https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkun-
gen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html. 

https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkungen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Einfuhr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Einschraenkungen/Waren/Waffen-und-explosionsgefaehrliche-Stoffe/Kriegswaffen/kriegswaffen_node.html
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